
durch Entrichtung einer Teilzahlung
oder auch durch eine Bestätigung,
daß der Anspruch des Gläubigers
(Arztes) besteht. Dies hat zur Folge,
daß die Verjährung neu zu laufen
beginnt, und zwar vom Zeitpunkt
der Unterbrechungshandlung an
(§ 202 BGB).

Klage durch Abrechnungsstelle

Der Arzt als Gläubiger kann die
Verjährung durch Erhebung einer
Klage unterbrechen.Wird die Klage
nicht von dem berechtigten Arzt,
sondern von einer Abrechnungs-
stelle erhoben,kann nach einem Ur-
teil des Oberlandesgericht Düssel-
dorf (Az.: 8 U 260/91) nur dann eine
Unterbrechung der Verjährung ein-
treten, wenn dieser nicht nur die
Honorarforderung übertragen, son-
dern auch eine umfassende Er-
mächtigung zur Prozeßführung er-
teilt worden ist.

Auch die fristgerechte Beantra-
gung eines Mahnbescheides beim
Amtsgericht führt zur Unterbre-
chung, nicht dagegen einfache
Mahnschreiben,auch wenn diese als
Einschreiben dem Zahlungspflichti-
gen zugegangen sind.

Die Verjährung von Geldforde-
rungen beginnt grundsätzlich mit
der Entstehung des Anspruchs
(§ 198 BGB); für die Verjährung
ärztlicher Honorarforderungen gilt
die Regelung in § 201 BGB, nach
der die Verjährung dieser An-
sprüche mit dem Schluß des Jahres
beginnt, in dem der Anspruch ent-
standen ist.

Ordnungsgemäße Rechnung zählt

„Entstanden“ ist der Anspruch,
sobald er geltend gemacht werden
kann,die Arzthonorarforderung also
fällig ist. Die Vergütung von Dienst-
leistungen, zu denen unter anderem
auch die ärztlichen Leistungen
gehören, wird nach § 614 BGB
grundsätzlich nach Erbringung der
Dienste fällig. Abweichend von die-
ser Regelung wird das ärztliche Ho-
norar jedoch nach § 12 Abs. 1 GOÄ
erst dann fällig, wenn dem Zahlungs-
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pflichtigen eine der GOÄ entspre-
chende Rechnung erteilt worden ist.

Die Fälligkeit des Honoraran-
spruchs nach Durchführung der Be-
handlung ist somit an die Erstellung
einer ordnungsgemäßen Liquidation
gebunden. Für den Beginn der Ver-
jährung einer Honorarforderung
nach der GOÄ ist deshalb grundsätz-
lich nicht bereits der Zeitpunkt der
Leistungserbringung maßgebend.

Fehlen auf der Rechnung die in
§ 12 GOÄ vorgeschriebenen Anga-
ben (Mindestinhalt), so tritt keine
Fälligkeit ein. Der Beginn der Ver-
jährung kann hierdurch entspre-
chend beeinflußt werden. Wird auf-
grund einer berechtigten Beanstan-
dung des Zahlungspflichtigen zum
Beispiel erst im Jahre 1995 eine den
Formerfordernissen der GOÄ ent-
sprechende berichtigte Rechnung
über eine bereits im Jahre 1994 er-
brachte und abgerechnete ärztliche
Behandlung erstellt, so ist diese For-
derung erst 1995 fällig geworden.
Die rechtliche Folge ist, daß die Ver-
jährungsfrist erst mit Ablauf des
Jahres 1995 begonnen hat und zum
31.12.1997 enden wird. Zu den „An-
gaben“ gehört auch die Begrün-
dung für das Überschreiten der so-
genannten Schwellenwerte gemäß
§ 5 GOÄ. Fehlt die erforderliche
Darstellung von Besonderheiten
der Bemessungskriterien, ist das
Honorar nicht fällig.

Honorarforderungen frühzeitig
geltend machen

Zur Vermeidung einer Ver-
jährung von Honoraren sollte spä-
testens zu Beginn des neuen Jahres
eine Abrechnung der im Vorjahr er-
brachten Leistungen erfolgen. Nach
der Berufsordnung für die nord-
rheinischen Ärztinnen und Ärzte (§
18 Abs. 3) soll der Arzt zudem seine
Honorarforderungen im allgemei-
nen vierteljährlich erstellen.

Durch die frühzeitige Erstellung
der Rechnung, gegebenenfalls auch
von Zwischenrechnungen bei länge-
rer  Behandlung, und damit recht-
zeitiger Geltendmachung der ärztli-
chen Honorarforderung dürfte es

meistens nicht zu Problemen der
Fälligkeit und Verjährung von Ho-
norarforderungen kommen.

Eine besondere Problematik
kann im Einzelfall jedoch dann ent-
stehen, wenn dem Arzt zu Recht der
Vorwurf gemacht werden kann, die
Rechnung so spät oder so fehlerhaft
erstellt zu haben,daß dem Patienten
bzw. Zahlungspflichtigen eine
Nachprüfung nicht mehr möglich
oder zumutbar ist. In einem solchen
Fall könnte eine Honorarforderung
bereits nach Ablauf der originären
Verjährungsfrist nach BGB als ver-
wirkt zu beurteilen sein.

Anschrift des Verfassers:

Rolf Lübbers
Ärztekammer Nordrhein

Referat Gebührenordnung
Tersteegenstr. 31

40474 Düsseldorf

TARIFE

AiP-Entgelte 1997

Aufgrund der Tarifvereinbarungen
im Öffentlichen Dienst beträgt das
monatliche Entgelt für Ärztinnen
und Ärzte im Praktikum (AiP) ab 1.
Januar 1997

im ersten Jahr der Tätigkeit
2.030,41 DM,

im zweiten Jahr der Tätigkeit
2.313,56 DM.

Der Verheiratetenzuschlag
beträgt einheitlich 108,08 DM.

AiP erhalten für die Monate Mai bis
Dezember 1996 eine Einmalzah-
lung entsprechend den Vereinba-
rungen zum BAT in Höhe von 200,–
DM bzw. 25,– DM je Monat.

Mit Wirkung ab 1. Juli 1996 wird
der Arzt/die Ärztin im Praktikum
nur noch in jedem Kalenderjahr
(bisher: Kalenderhalbjahr) an ei-
nem Arbeitstag freigestellt.

Quelle: Ministerialblatt für das
Land Nordrhein-Westfalen Nr. 69

v. 11. Oktober 1996 S. 1596/1597


